
• , Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 9 Aktenzeichen: BK9-22/8012-RK21# 1 

Beschluss 

In dem Ve1waltungsverfahren nach§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1Nr. 1und Nr. 2, § 4 

Abs. 4 Satz 1 Nr. la i.V.m. § S Abs. 3 und 4 ARegV 

wegen Genehmigimg des Regulienmgskontosaldos und A.npassung der Erlösobergrenze nach 

Maßgabe des§ 5 ARegV 

hat die Beschlusskammer 9 der Bundesnetzagentur für Elelirizität, Gas, Telekommunikation, 

Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Beisitzer als Vorsitzenden Roland Naas, 

den Beisitzer Stephan Grobmann 

und den Beisitzer Stefan Tappe 

gegenüber der Avacon Netz GmbH, Schillerstraße 3, 38350 Helmstedt, vertreten dmch die 

Geschäftsführung 

Antragstellerin -



- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

am 05.05.2026 beschlossen: 

1.) Der Rcgulicnmgskontosaldo zum 31.12.2021 wird abweichend vom Antrag mit dem 

We11 -9.363.077 f fe<..tgelegt. Dem A.ntrag auf Anpassung der kalenderjährlichen 

ErlösobergrellZen der Jahre 2024 bis 2026 wird insoweit stattgegeben. als die 

Ann-agstellerin verpflichte( ist ihre jeweilige kalende1jäl.uliche Erlösobergrenze dieser 

Jalue um den in Anlage Rl_Differenz dieses BescMmses für das jeweilige Jahr 

ermittelten Betrag anzupassen. Im Übrigen wird der Almag abgelehnt. 

2.) Ei.t1e Kosteneut5cheidung bleibt vorbehalten. 

Gründe 

I. 

Die Ant:rag,tellerin hat mit ihren am 19.12.2022 eingegangenen Unterlagen einen A.11trag ;mf 

Genehmigung des ennittelten Regulienmgskontosaldos zum 31.12.2021 tmd Anpasstmg der 

kalende1jährlid1t!ll Edösube1gren1.e11 der Jahre 2024 bis 2026 gemäß § 4 Abs. 4 Salz l Nr. 1 a 

i.V.m. § 5 Abs. 3 und ,1 ARegV gestellt. Die über das Energiedatenpo1tal der 

Bundesnetzagentur übennittdten Erhebung:,bögen (Erhebtmgsbogen zmu Reguliemngskonto 

sowie Erhebungsbogen gemäß§ 28 Nr. I, 3 m1d 4 ARegV) liegen der Entscheidung zu Grnnde. 

Die Beschlu!;skanuner hat den Antrag gep1iift und der Antragstellerin mit Schreiben vom 

10.03.2026 Gelegenheit zur Stellungnahme 12egeben. Die Antragstellerin hat mit Schreiben 

vom 24.03.2026 Stelhmg zu den Punkten zulässige sowie erzielbare Erlöse und volarile Kosten 

gcnonuncn. 

Wegen der weiteren Einzellleiten wird auf die Verfahrem,ak.1e verwiesen. 

II. 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

Vollständige Anwenclung des nationalen Recihts auch ,·01· dem Hintergrund des l i1·teih 

des Em·opäischen Get·ichtshofs vom 02.09.2021. C-718/18 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Energiewinschaftsrechts an unionsrechtliche 
Vorgaben m1d zur Andemug weiterer cncrgicrcchtlicher Vorschriften vom 22.12.2023 (BG.l::H. 

2023 I Nr. 40S) hestehr eine nninnsrechtskonfom)e Kompetenzverteilung Z\:i.rischen C-.esetz-

bzw. Verordnungsgeber und der Reguliernngsbehörde. Der Beschluss bernht daher auf einer 
rechtmäßigen A11wt>ndung d~s uatiuualt'u Rt!cht5 auch vor dem Hiutergnmd dt:r Entsd1t>idung 

de5 Elll"opäischen Gericht5hofs (EuGH) vom 02.09.2021_, C-718/18. 

1. I::ntscheiclung des Europäischen Gerichtshofs 

Der Emopäü,che Gerichtshof hat in seiner I:utscheidung festgestellt. das5 die 1101marive 

Regulienmg in Deutschland insge1_,amt mit der in Art. 3 7 Richtlinie 2009/72/EG (hente Alt. 59 

Richtlinie (EU) 2019/944) sowie in A.Ii. 41 Richtlinie 2009/73/EG geregelten am,schließlichen 
Zuständigkeit der nationalen Reguliernngsbehörde unvereinbar ist tmd die Richtlinien insoweit 

durch die Bundesrepublik Deutschland nicht bzw. fehlerhLlft umge5etzt wurden. Jn5oweit hat 

der Europäische Geridnr,hof der vie11en Rüge 5tattgegeben. mit der die Kommis5ion 
Deut5cbland Yorgeworten hatte. es habe die in den Richtlinien vorgesehenen ausscbließbcben 

Zustäudigkeitc-n der nationalen Regulienmgsbt'hörde verktLt, indem es im deutsch~n Recht die 

Bestinunung der Methoden zur Berechnung oder Fe5tlegm1g der Bedingungen fii.r den 

Anschluss an und den Zugang zu den nationalen Netzen. einschließlich der anwendbaren Tarife. 
der Btmdesregienmg und nicht der nationalen Reguliernngsbehorde zugewiesen habe. 

2. Gesef1es1refo1·m mul Übergangs1·egelung 

1-lit Inkrafttreten der Eu WG-Novelle am 29.12.2023 hat der Gesetzgeber das lh1eil des EuGH 
vorn 2. St:plemut:r 2021 hiusichtlich dit:ses vit:·rteu Klagc-gnmdt5 umgesetzt und iI1~uesondc-rt 

die Zuständigkeiten bei der Ausgestalttmg der Netzzugang!".- und Netzeutgeltreguliernng an die 

unionsrechtlichen Vorgaben angepasst. Damit hat die Reguliernngf>behc,rde mit Zuweisung der 
au5schließlichen Kompetenz für die Be!:ltimmung der Methoden ztu· Berechnung oder 

Festlegung der Bedingungen :für den Anschluss an m1d dc-n Zugang z.u den nationalen Netzen 

die nach den unionsrecl.itlichen Bestimmungen erforderliche Unabhängigkeit erlangt. 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

Die Verordnungsermächtigung des § 24 EnWG a.F. wurde aufgehoben, ebenso wie § 21a 

EnWG a.F. Beide Regelungen \\1mdeu dmch Festlegungskompetenzen der 

Regulienmgsbehörde ersetzt. Dabei wurden die bisher in den betroffenen Rechtsverordnunf,!;en 

enthaltenen Festlegungskompetenzen in das EnWG überfühn und ergänzt. 

Die noch§ 21a und§ 24 EnWG a.F. erlassenen Rcehtsverordmmgcn treten nach Ablauf einer 

·übergang!.zeit außer Krnft, vgl. Art. 15 Abs. 2 his 6 fies Gesetzes zur Anpassung <ie~ 

EnergiewinschaUsrechts au mliousrechtlicbe Vorgaben. Der Zeitpunkt des Außerkrafüreteu!) 

entspricht delll Ablauf der vierten Regulienmgsperiud.e illl Gassektor (31.12.2027) m1tl 

Stromsel1or (31.12.2028). 

In der Übergangszeit ,:vurde der Reguhernngsbehörde u.a. gemäß§ 21 Abs. 3 S. 5 und§ 21a 

Abs. 3 S. 4 EnWCj n.:F. einerseits eine Abweiclnmgskompetenz übe11ragen. Andererseits 

em1öglicht die Übergangszeit, ein über fäst 20 Jahre schri-ttv,1eise entstandener, no1mativö 

Regulienmgsrecht, inklusive der dazugehörigen Anwendungs- und Auslegungspraxis. 

jedenfalls für die Zeit bi!) zmu Außerkrafttreten der Verordmmgsregelu~gen zmn Ablauf der 

vierten Reguliemngsperiode fonzuführen. Laut Gesetzgeber sollen hierdurch die für 

ausreichende Rechts-, Planungs- und Investitiom,sicherheit wichtige materielle Stahiliti:it de~ 

Regulienmgsrnhmens gewährleistet und brucha11ige Entwicklungen in der Rechrsanwendm1g 

vennieden werden (vgl. Bl-lJrs. 20/7310. S. 52). 

:tv1ittle1weiie hat die Groß~ Besd1lusska1rn11er Energie der Bundesuelziigeulur im Rdluneu des 

NEST-Prozesses Festlegungen zum Regulierung!i.rahmen ab der fünften Regulierungsperiode 

auf der Grundlage der aktuellen EnWG-Vorgaben erlassen bzw. konsultiert. Neben der 

Rahmenfestlegm1g RA.MEN Gas (GBK-25-01-2# 1) gibt es zeitlich eng miteinander verknüpfte 

Mcthodcnfc!:>tlcgm1gcn. die das zukünftige Regulierungssystem detaillierter ausgestalten. Dies 

sin<l <iie Methodenfestlegtmgen zm Enuitthmg cie<; A11Sgangc;;niveans (GasNEE GBK-24-02-

2#3). zur Kapitalverzinsung (GBK-25-02-3#1), zum Effizienzvergleich Gas (GBK-25-02-2#1). 

zurn Xgt:n (GBK-24-02-3#4). Dei Beginn des z~ilfü.:hen Auwemh111gsbereid.1s der geuamlien 

netten Festlegungen ist der fünften Regulienmgsperiode v01gelage11. Das er!:>te Basisjahr, in 

dem die neuen Regelungen zur Anwendung kommen. ist 1m Bereich der 

Gasverteilemetzbetreiber sowie temleitm1gsnetzbetreiber das Jalu· .'.20.::!5. Der Systematik de!) 

Ameizregulierungsmod.ells folgend treten die Regelungen dieser Festlegung also nicht erst 

nach Außerkrafttreten der ARegV und der GasNEV in Kraft, sondern beanspruchen zeitlich 

aufg:nmd der vorgelage11en Kostenp1iifung bereit!) während der vie11en Regulierungsperiode 

mit Auswi.rh.,mgen auf die füntte Regulienmgsperiode Geltung. 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

Für die dritte Regulienmgsperiode bleiben die bisherigen Vorgaben der ARegV und der 

GasNEV maßgeblich. sofem nicht im Einzelfa11 eine Sondenegelung zmn zeitlichen 

Anwendungsbereich im Wege der Abweichungskompetem: getroffen wurde. 

3. Intc1·csscnebwägung 

Nach Alt. 15 <les Gesetzes zur Anpassung cies Energiewi11schaftsrecbts im un~onsrechtliche 

Vorgaben bleiben die auf Basis der bisher m § 21a tmd § .2.4 EnWG a.F. erlassenen 

Verordnungen fü.1 ~iut! Übergangs.leit weiterhin in Kraft. A.11 die~tm Regdw~rl Lur 

EntgeHregulienmg hält die Bundesnetzagentur zur Aufrechterhaltm1g eines transparenten. 

vorhersehbaren und verlässlichen Reguliernngsrah.mens grundsätzlich fest. Sie sieht vorliegend 

insbesondere von einer Anwendung der Abweichungskompetenz nach § 21 Abs. 3 S. 5 m1d 

§ 21a Abs. 3 S. 4 InWG ab. Iinen materiellen Widerspruch zu maßgeblichen Vorgaben dö 

Europäi<..chen Recht<.. hat der EnGH in seiner Entscheidung Yom 02.09.2021 nicht festgestellt 

und erkemn auch die Beschlusskammer nicht. 

Ein Kernstück des national etablieneu Regulienmgssystems sind die fünfjährigen 

Regulienmgsperioden im Anreizreguliemngs- und Netzentgeltbereich. Für die Dnuer einer 

bereits laufenden Reguliernngsperiode ist es essentiell. dass der Rechtsrahmen für die gesamte 

Periode möglichst stabil bleibt. .Recbt$ändenmgen während emer lautenden 

Regulienmg.speriu<le siml 11:ÜI Diskoulinuilüt ur1d Red1tsm1sü.:h~rbt::it ve1lmnden, die gt!rnde 

durch Übergangsregelungen z:m Weiteigeltung der materiell europarechtskonfonnen Vorgaben 

vennieden werden können. Daiiiber hinaus erschwe11 eine unklare Rechtslage im 

l)bergangszeirraum die notwendigen Investi.tionen in die Energieversorgungsnetze und föhn zu 

Vm,ichcrhcitcn nicht nur für die rcgulic11cn Unternehmen, sondern auch für die sonstigen 

lvfarktteilnehmer. 

Des Weiteren verlangen die Richtlinien, dass ztuninde$t die Methoden zur Berechmmg oder 
Fesllegung dt!r Bediugungi:!11 lJ.ct. für dt!IL Netza11sd1luss u11d dt!ll Netzzugc1ug „mit 

am,reichendem Vorlauf vor deren hlk:rafttreteu-' festgelegt oder genehmigt werden, \1gl. Art. ,1} 

Abs. 6 der Richtlinie 2009/73/EG und Alt. 59 Abs. 7 der Richtlinie (EU) 2019/944. Auch 

\\iirden substantielle Abweidnmgen vom erablie11en Reguliernngsrahmen zu starken 

Verz.ögenmgen der lautenden, an die Erlösobi:!rgrenze anknüpfenden und weiteri:!r nach den 

Rechtsverordnungen vorgesehenen Verfahren führen. Die Fest~etzung neuer Regelungen dmch 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

die Regulienrngsbehörde 111 emem transparenten und möglichst umfassenden 

Konsultationsprozess nimmt einige Zeit in Anspruch. Laufende Verfahren könnten sich um 

Jalne verzögern. Diese Gesichtspunkte wären mit den Richtlinienvorgaben. den Zielsetzungen 
des Energiebinnenmarkts und mit rechtsstaatlichen Gnmdsätzen schwerlich vereinbar. 

ur. 

Die Entscheidung über den Antrng der Antragsstellerin auf Genehmigung de~ 

Regulienmgskuulusaldos tmd <le1 sich daraus ergebenden A..11passu11g d~1 Eilüsubergreuze11 

ergeht auf Grundlage des § .29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 3.2 Abs. 1 Nr. 1 und NL 2, § 4 Abs. 4 

Satz 1 Nr. la i.V.m. § 5 Abs. 3 und 4 ARegV. Dem Antrag war im tenorie11en Umfang 
stattzugeben. 

1. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagenmr ist gemäß § 54 Abs. 1 tmd Abs. 3 EnWG die zuständige 

Rcgulicnmgsbchördc. Die Zuständigkeit der Dcschiusskammcr ergibt sich ans § 59 Abs. 1 

Satz 1FnWG. 

2. E•rmächtigungsg1·undlage 

F1111ächtignngsgmndl~ge für die Fntscheidnng iiher die Genehmigung ,ies 

Regulienmgskoutosaldos und der beantragten Anpassung der Erlösoberg:renze ist § 29 Abs. l 

EuWG i.V.m. § 32 Abs. 1 N1. 1 uud NL 2, § 4 Abs. 4 Salz 1 Nr. la i.V.m. § 5 Abs. 3 uuu Abs. 

4ARegV. 

§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. la ARegV bestimmt, dass auf Antrag des Netzberreiber~ eine Anpassm1g 

der Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 5 ARegV erfolgt. Unrer der Fonnuliemng ,,nach 

Maßgabe des~ 5 ARegV" ist zu verstehen, dass sich die Anpassungsbeträge aus dem von der 
Antragstellerin enninelten Saldo des Regulienmgskontos ergeben. Dieser unterliegt gemäß § 5 

Abs. 3 Satz 1 ;\RegV ebenso wie dessen Vcrteihmg der Genehmigungspflicht durch die 

Regnlienmgshehörde. Die Zn- o<ler Ab\chläge (Anp~ssnngsheträge) aufdie kalernierjährlichen 

ErlösobergrellZen der Antragstelleri.11 werden dem.nach anhand des ennittehen 
Regulienmgskon!usaldos be!:)1iunul. 

Die J::dösobergrenze selbst wird für die drine Reguliernngsperiode vom 01.01.2018 bi~ 
31.12.2022 sowie die vierte Reguliernngsperiode vom 01.01.2023 bis 31.12.2027 für jedes 

Kalenderjahr der gesamten Reguliemngsperiode gemäß§ 4 Abs. 1 ARegV nach Maßgabe der 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

§§ 5 bis 16, 19, 22. 24 und 25 ARegV dmch die Regulienmgsbehörde bestimmt. Die 

Bestinunung der kalende1jähdichen Erlösobergrenzen erfolgt durch Festlegung nach § 32 

Abs. 1 NL 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG. 

Zur Bestinummg der Höhe der Anpassung der kalende1jährlichen Erlösobergrenzen de') 

Netzbetreibers wird der Saldo des Reguliernngskontos zum 31.12.2021 von der Antragstellerin 

ennittelt. Dieser ergibt sieb aus den von der Antragstellerin auf dem Reguliemngskonto 

verbuchten Differenzen des Jahres ~0'.:!1, die mit diesem Beschluss entweder genehmigt oder 

abweichend festgelegt werden. Dies sind gemäß§ 5 Abs. 1rn1d la ARegV die Differenzen 

=wische11 

- den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen tmd den vom Netzbetreiber unter 

Be1iicksichtigm1g der tatsächlichen Mengenentwicklungen erzielbaren Erlösen gemäß 

~ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV, 

- den tatsächlichen und den in der Erlösobergrenze enthaltenen Kosten aus der 

erforderlichen Inanspmchnah.me vorgelage11er ~etzebenen gemäß § 5 Abs. l S. 2 

ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV, 

- den tatsächlichen rn1d den in der Erlösobergrenze enthaltenen Kosten am 
Iuvestitionsmaßualum:u gemitß § 5 AlJ~. 1 SatL 2 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 

ARegV, 

- den im jt!weiligen Kalend~1jahr entstandenen Ko~ten nach § 11 Abs. 5 ARt:g V ( vulatile 

Kosten) und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Am.ätzen gemäß § 5 

Abs. 1 S. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 5 ARegV. 

- den tatsäch.lichen nach § 9 Abs. 2 GasNEV ennittelten und den in der Erlösobergrenze 

enthaltenen E11rägen aus der Auflösung von Baukostenzmdrii!lsen 1.md 

l\etzanschlussbeiträgen gemäß§ 5 Abs. l S . .2 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 13 

ARcgV 

- den für das Kalende1jahr bei effizienter Leisnmgserbringung emstebenden Kosten de!i 

Messstellenbetriebs. zu dem auch die Messung gehört und den in der Erlösobergrenze 

diesbezüglich enthaltenen A.llsätzen. soweit diese Differenz durch Ändemngen der Zahl 
der Anschlussnutzer. bei denen der Messstellenbetrieb dmcb den Netzbetreiber 

durchge:fülu1 wird. vernrsacht wird 

sowie 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

der Differenz am, dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag nach § 10a und dem 

Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei Berücksichtigung der tatsächlich emstandenen 

Kapital.kosten ergibt,§ 5 Abs. la ARegV. 

Sofern die Antragstellerin die Differenzen und im Ergebnis den Regulienmgskontosaldo zum 
3 l.1.2.2021 und die sich daraus ergebenden Zu- oder Abschläge richtig berechnet hat, ist der 

A1mag wie beantragt zu genehmigen. AnderenfaUs sind der Regnliernngskontosaldo zum 

3 l.12.2021 und die sich daraus ergebenden A.npm,stmgsbeträge abwe,ichend vom Antrag 

festzulegen. 

3. Antragsvoraussetzungen 

Die Genehmigung des Reguliemngskontosaldos bzw. der Antrag auf Anpassung der 

Erlösobergrenze setzt formell einen form- und frü,tgerecht gestdlten Antrag vorau:,. Mareridl 

setzen die Genehmigung des Regulierungskonto!".aldos und die sich daraus ergebende 

Anpas:mng lediglich voraus, dass der Netzbetreiber den Saildo des Regulienmg.;;kontos und die 

Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze richtig berechnet hat. .i\nderenfalls legt die 

Rcgulicnmgsbchördc diese Größen mit diesem Bcschiluss abweichend \'Oill Antrag fest. 

4. Anpassung dl'I· ika:Jenderjährlichen Eo·lösohergrenzen 

Gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 a i.V.m. § 5 ARegV ist eine Anpassung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen erforderlich. 

4.1. Antragszeitpunkt 

Der Antrag der Antragstellerin ü,t der Besch1us5kammer zum 31.12.2022 fristgerecht gem. ~ 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. lct, S. 3 i.V.m. § 5 ARegV zugegangen. 

4.2. Antragsfot·m 

Der Antrag nach§ 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer la ARegV 1mlS'> gemäß§ 5 Abs. 4 S. 1 ARegV 

neben dem ennittelten Saldo die der Anµassung zugnmdeliegenden Daten. insbesondere die 

nach § 4 zulässigen und die tatsächlich erzielten Erlöse des abgelaufenen Kalende1jahre5 

enthalten. Gemiiß § 5 Abs. 4 Satz 2 :\RegV mu5s der Anh·ag weiterhin l\ngaben zur Höhe der 

tatsächlich entstarnienen Kapitalkosren nnd ggf. der dem Kapitalkm.tenanfächlag nach § 10a 

zugrunde gelegten betriebsnotwendigen Anlagegüter enthalten. Hierzu gehören insbesondere 

Angaben zu dt::11 Auschaffuugs- und He1sldlu11gskm,lt::11 umi die jeweils in Anwemhmg 

gebrachte betriebsgewölmliche Nutzung!".dauer nach Anlage 1 der Gasnerzentgeltverordunng. 

Sinn tmd Zweck der Regelung ist es. die Bewegungen auf dem Regulienmgskonto für die 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

genehmigende Regulienmgsbehörde tramparent darzustdlen. 

Der Antrag w1ude von der Antragstellerin mit den der Anpassung zugrundeliegenden Daten 
fonngcreeht schriftlich bzw. elektronisch bei der Dundesnctzagcntm eingereicht. Die zum 

Ancrag gehörenden Erhebungsbögen \\'11rden m1ter Nutzung der akt1.1ellen Vc:>r<..ion der von der 

Bundesnetzagentur zum DO\vnload bereitgestellten XLSX-Datei hinsichtlich der wesentlichen 
Angaben vollständig imd fonual richtig ausgefüllt übenuinelt. Dem .Al.mag wurden die für die 
P1üfung des Antrage$ erforderlichen Unterlagen beigefügt. 

4.3. Antragszeitraum 

Die Antragstellerin hat eine Anpassung der .1::rlösobergrenzen der Jahre 1014 bis 1016 

beantragt. Gmndsätzlieh beantragt die Antragstellerin den von ihr enn.ittdren 

Regulienmgskoutosaldo für das letzte abgescl.1lossene Ka1lende1jahr. Dieser wird gemäß § 5 

Abs. 3 Satz 2 ARegV ammitätisch über drei Kalendeijahre durch Zu- oder Abschläge auf die 

Erlösobergrenze ve1teHt. Die Ve1teilung beginnt jeweils im übernächsten Jahr nach 
Anh·agstclhmg nach § 4 Absatz 4 Satz 3 ARegV. 

4.4. Antragsgegenst:md 

Gegenst:md de!. Antrages ist die Genehmigung ctes Regnliernngskontmalcio!. 711111 31.12.2021 
und die Genehmigung der 5ich daraus ergebenden Anpassungsbenäge imd der 
k.itlem.le1jäh.ilicht!11 Edüsubergreuzen u~r _-'\ntnigstellerin für die Jalm: 2024 b.i~ 2026. 

5. E,rmittlung dt>r ;\npassung der kalenderjähdi(hen iEI"lösobe1·g1·enzen 

Die Zu- oder Abschläge auf die kalende1jälulichen Erlösobergrenzen für die Kalenderjahre 

202..J bis 2026 basieren auf dem abweichend festgelegten Regulienmgskomosaldo zum 

31.12.2021. 

Der Netzbetreiber hat einen Regnliemugskontosaldo zum 31.12.202 i in Höhe von-■ 
E beantragt. Der Regulienmgskontosaldo zum 31.12.2021 wa1 abweichend vom A11n-ag mit 
dem Weit 

-9.363.077 f 

festzulegen. 

Der Reguliemngskontosaldo der Antragstellerin zum 31.12.2021 resultie1t aus den am Ende 
des Kalende1jahres 2021 vom Netzbetreibe1 auf dem Reguliemugskonto verbuchten 

Differenzen gemäß§ 5 .'\.bs.l und la ARegV. 
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Die Beschlusskammer hat die vom Netzbeh·eiber ermittelten U:l.ild auf dem Regulienmgskonh.1 

verbuchten Differenzen des Jahres 2021 und den sich daram, zum 31.12.2021 ergebenden 

Regulienmgskoutosaldo gep1iift. 

5.1. Di,fferen:,en rles Jah1·es 2021 

Für die Berechnung der Differenzen des Jahres 2021 wird auf die Anlage Rl _ Differenz und auf 

die schriftlichen Erläutenmgcn in der Anlage R verwiesen. 

5.2. Ve~·7.insung der DiffHen7.en und Berechnung rlfs Regu'lierungskontosaldos 2021 

Der Regulierungskontosaldo 2021 wird auf gezinst. um zu be1iicksichtigen. dass die Ve11eihmg 
durch Lu- oder Abschläge auf die .Erlösobergrenze erst im Jahr 1024 begim1t. Die abweichend 
fo,tgdegten Differenzen des Jahres 2021 sind gemäß § 5 Abs. 2 ARegV in Höhe des im 

jeweiligen Kalende1jahr durchschnittlich gebundenen Betrags zu verzinsen, wobei sich der 

durchschnittlich gebundene Betrag aus dem Mittelwert von Jahresanfangs- und 
Jahresendbestand ergibt. Die Verzinsung richtet sich nach dem auf die letzten zehn 
abgeschlossenen Kakndc1jahrc bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen Dundcsbank 

veröffentlichten TTmtmfrendite festve1 zinslicher We11papiere inläncii._cher F.mitrenten. Unter 

Be1iicksichtigung der Verzinsung ergibt sich der oben benannte abweichend festgelegte 
Regulienmgskoutosaldo zum 31.12.2021. 

5.3. Berechnung de1· Anpassungsbeträge 

Zur Bestimmung der Anpassungsbeträge ist gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 AReg\' cier 

Regulienmgskoutosaldo in drei Annuitäten aufzuteilen. 

f'ür die Derechnung der Annuitäten der Jahre 2024 bis 2026 bildet der Danve11 zmn 30.06.2023 

die Grnndlage. Hierdurch wird dem Umstand Rec-hnung getragen. dass die Zu- bzw. Ab5dtläge 

auf die Erlösobergrenze kontinuierlich über das Jahr zu- bzw. abfließen. 

Die sich daraus ergebenden abweichend festgelegten .-\npm,s,mgsheträge der 

kalende1jährlichen Erlfüobergrenzen der Antragstellerin ergeben sich aus Anlage Rl_Differenz 
des vorliegenden Beschlusses. Für die Antragstellerin sind die kalenderjährlichen 
Erlösobt!rgreuzeu 2024 bis 2026 gemäß Ziffrr 1.) d~~ T~11or:-:; 111n-3.172.637 fanznpassen. 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

6. Rück,,il'kencle Genehmigung <le~ Regulie,rungskontosalclos und <le1· sich 

da1·mus ergebenden Anpassungsbet,räge 

Die in diöem Beschluss erfolgte abweichende Bescheidung des .R:egnlienmgskonto.saldos und 
der sich daraus ergebenden _•\.npassungsbeträge der kc1lende1jälulichen Eilösobergrenzen 

kom1te nicht vor dem 01.01.2024 erfolgen. 

Dies liegt in der zeitlichen überscbneidm1g der Prozesse zum Regulierungskonto mit anderen 
Verfalu-en begitmdet. Insbesondere war es fi.ir die Bestimmung des Regulienmgskontosaldos 
erforderlich. dass vorgrciflichc Vcrfalucn nacll § 5 ARegV sowie nach§ 26 Abs. 2 ARcgV zu 

teilweisen Netziihergängen ilhgeschlossen sein mussten, hevor die Fntschei<lungen 7nr 

Genehmigung der entsprechenden Reguliernngskontosalden sprnchreif waren. Dem Abschluss 
die~er Verfalnen war daher Prioritä1 einzuüüuuen. 

Aufgnmd der Rechtsprechtmg des OLG Düsseldorf zm 1ikl.-wirkenden Festlegung de!> 

Qualitätselements nach § 19 ARegV :,iebt sieb die Beschlusskammer veranlasst. bilfsweise 
Ennessense1wägu11ge11 in Bezug auf die 1iid,-wilkende Genehmigung der Anpassung der 
Erlösobergrenze in diesem konkreten Einzelfall c111zustellen. Der Deschlm,skammer ist bewusst. 

dass riicl.,virkende Genehmigungen die Auc.;mhme ,;ein c.;ollten (vgl. OLG Dü,;;seldorf_ 

Beschluss vom 15.02.2017, VI-3 Kart 155/15 (V). Ru. 38. juris). Im Ralnueu des ihr 
zustehenden Regulienmgse1messens hat sieb die Beschlusskammer jedoch entschieden. Yon 
ei11er vorläufigen Genehmigrn1g nach § 72 EnWG abzusehen und die :\npassnng der 

F.rlösohergrenzen der Jahre 2024 bis 2026 nilch Maßgahe des § 5 ARegV 1iickwirkenn znm 
01.01.2024 zu genehmigen. 

Eine \·orläufige Genelunigi.mg nach § 72 EnWG war aus Sicht der Beschlm.skilnuner nicht 

zweckdienlich für das Verfahren sowie die Vereinnahmung von Netzentgelten. Zum Jahresende 
2023 war dem Netzbetreiber der walll'Scheinlicbe Anpassungsben-ag für die Erlösobergrenze 
2024 durch seinen Antrag bckmmt. Eine vorläufige f cstkgung hätte also keinen wc-scntlichcn 

inhaltlicheu Mehrwe1t gehabt. sondern lediglich nie dem Netzhetreiher beka1mten und anch von 

iluu beantragten Tatsachen in f 01111 eines vorläufigen Bescheides förmlich festgehailten. Im 
Gt!genzu~ hälle eiue vorläufige Geudmrigu11g einen 1v1dmmfw.1ml sowohl auf Seiten dt::1 

Behörde und der Netzbetreiber in Fonn von Erstellung tmd Zustellung der Bescheide sowie 

kritischer Durchsicht durch die Netzbetreiber 'bedeutet auch Gerichtsverfahren gegen die 
vorläufigen .Festlegungen wären nicht auszuschiiei5en. Die Beschlusskammer hat daher den 
Netzbetreibem iedigiich in Form eines Sdueibens A.nlrnltspunkte genannt, weichet Betrag 

11 



- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

aufgrnnd des Regulienmgskontosaldos bei der Ve1probung ztuu 01.01.2024 einfließen sol'lte. 

Diese Hinweise wurden für aHe Marktteih1ehmer auf der Homepage der Bundesnetzagentur 

veröffentlicht. 
Angesichts der frühzeitigen Kenntnis des Netzbetreibers von den für die Berechnung der 
.ErlösobcrgrcllZe 2024 maßgeblichen Werten crnchtct die Hcschlm.s:kammcr die 1üch.-wir.kcndc 

Genehmigung cies Reguliernngskontosal<los 1111"1 cier sich ciarans ergebenden Anpassnng rler 
Erlösobergrenze nach sorgfältiger Be1iicksichtigung a'ller Aspekte als sim1vollste Lösung. 
Dit: En!sd1eidung. den Regulieruug:skonlosaldo und d.ii! sich darnm; ergebeudeu 

Anpassungsbeträge für die Jahre 20211 bis 2026 1iid.-wirkend zu genehmigen, ist auch 

verhähni~mäßig. Die Entscheidimg dient dem legitimen öffentlichen Zweck. entsprechend den 
Vorgaben des EnWG tmd der ARegV den Reguliernngskontosaldo auszugleichen rn1d etwaige 
:Mehrerlöse über die Netzentgelte an die Netznutzer zmiickzugeben bzw. zu werug 

vereim1ahmte Erlöse noch einnehmen zu dürfen. Die riicbvirkende Festlegung i<..r hierzu 
geeignet. Sie ist auch erforderlich. da ziuu jetzigen Zeitpunkt ein gleich geeignetes. milderes 
:Mittel nicht mehr zur Verfügung steht. 

7. Umgang mit na(hträglichen \'eränclerungen der Edösoberg1·enze 

Da der Saldo des Reguliernngskomos zum 31.12.2021 rn1d seine Verteihmg auf die 
Kalenderjahre 2024 bis 1016 mit diesem Beschqm,s abschließend bestimmt werden. könnten 
nachträgliche Korrd..imen der kalende1jälulichen Erlösobergrenze für das Jahr 2021 im Fall 

einer Beiaandskraft dieser Entscheidung nicht mehr be1iicksichtigt werden. Daher wird die 

Beschlusskammer notwendige KoITektmen der Erlösobergrenze 2021 in dem zmn Zeitpimli 
der Ändenmg noch offenen ReguJiemngskomosaldo (d.h. der Regulierungskomosaldo. dessen 
Auflösung noch nicht abschließend genehmigt wurde). unter Einbeziehung einer Ve1zinsung 

entsprechenci § 5 Abs. 2 ARegV heriicksichtigen. KoJTekturen können durch gerichtliche 
Entscheidungen oder eine Anpassm1gszusage veranlasst sein. 

IV. 

Zur Frage der Kostentragung nach§ 91 EnWG ergeht ein gesonde11er Bescheid. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde erhoben 
werden. Die Beschwerde ist hei dem Reschwer<legericht Oberlandesgericht Oüssel<lorf 

(Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf), einzureichen. 

Die Beschwerde ist zu begiünden. Die Frist für die Beschwerdebeg1ündung beträgt einen 

Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder der 

Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdeschrift und die 

Beschwerdebegiündung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Beisitzer Beisitzer Beisitzer 
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Aktenzeichen: BK9-22/8·012-RK2l#l 

Anlage R 202 l 

für Verteilnetzbetreiber im regulären Verl'ahren 

1 Vorbemerkungen 

Zur Berechnung des Regulienmgskontosaldos zum 31.12.20:21 gemäß ~ 5 Abs. 3 Al<.egV und cter 

entsprech~nden Anpassungsbeträge ist zunächst die Jalu·esdifferenz 2021 zu bestimmen. Diese ergibt 

sich aus den einzelnen Positionen gemäß § 5 Abs. 1 ARegV (vgl. Kapitel 2). Die Differenz des Jahres 

2021 wird in Kapitel 3 \!rläutert. Zuletzt wird in Kapitel 4 die Dcrcchnung d!!s Rcgulicrnngskontoiialdos 

zum 31.12.2021 und der Ammitiiten beschrieben. 

II1 der Anlage R l Differenz ist die Jalue$differenz des Jahres 202 l. deren VerzinsunJ?;. der Saldo zum 
3l.1:?..2021 ~owie die entsprechenden drd Annuitäten abgebildet. Die zulfü,sigen Erlöse sind in der 

Anlage R2_ EOG. die mit der Netzmnnmer ergänzt ist. ausgev.-iesen. Die Anlage R2_ EOG _ l bezeichnet 

somit die zulässigen Erlöse des Netzes l des Jahres 20~ 1. In der Anlage R3 Erzielbare Erlöse werden 

die erzielbaren Erlöse des Jahres 20~1 in einer Übersicht dargestellt. Di~ Berechnung des 

Kapitalkostenaufachlags. wie er sich bei der Be1iicksichtigung der tatsächlich entsrandenen 

Kapitalkosten ergibt. findet sid1 in Anlage R-t_KKA:uf hl der Anlage R5_KKAuf_SAV wird die 

Ennittlun!? der kalk.""tllato1ischen Rest1:ve11e lmd der kalk.r1latori5chen Abschreib1mj?e11 des 

S11d1a11lagewm1(\g:eru; dargestellt. 

2 Positionen im Regulierungskonto 

Die eiim~lnen Positionen im R<e'guliemngsk-mlto t'rgeben sich :rns § 5 Abs. 1 ARegY. Fiir den 

Gas'bereich sind dies irn J::inzelnen: 

2.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren .Erlösen 

Die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen Wld den vom Netzbetreiber unter 

Be1iicksichtigung der ratsächlicllen Me11geuenrwicthmge11 erzielbaren Erlö$en ( s5 Abs. 1 S. 1 ARegV) 

5-owie inshesonrlere die Er]ös<lifferenz. die sich au, <ler Abweichung i:Jer prognostizie1teo Mengen. die 
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in die V e1prob1mgsrcclmung cingdlosscn sind. und den tatsächlich rcalisiencn Mengen ergibt. sind zu 

be1iicksichtigen. 

Zt1lössi1[e Erlö.ie 

Die zulässigen Er1öse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV unter Beiiicksichtigung der nach 

§ 29 Abs.l EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 lllld § 4 Abs. 2 ARegV fcstgdegtenirlösobcrgrcnzc. Dabei 

ist die !!emäß § 4 Abs. 1, 2 ARej!;V bestimmte Erlösoberg::renze nach Maß_gabe von ~ 4 Abs. 3 bis 

5 ARegV kalt!lldt!1jälnfü.:h vom NetLIJdrdl.Jt!r anzupasst:u. 

Bei einer Ändemng von daue1haft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 -- 3 

ARegV ist die festgelegte kalende1jährliche Erlösoberg:renze gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV jeweils 

Z\llil Ol.01. eines Kalende1jahres anzupassen. AbZ\1stellen ist dabei auf die jeweils im vorletzten 

Kalende1jahr entsrnndenen Kosten: bei Kostenante:ilen nach § 11 Absatz 2 Satz l Nmnrner 4 bis 6a. 8. 

13 und 15 bis 18 ist aufdas Kalende1jahr abzustellen. aufdas die Erlösobergrenze anzuwenden sein soll. 

Zudem können jeweils auf Antrag des Netzbetreibers gemäß § 4 Abs. 4 ARegV AnpassWigen der 

Erlösober~renze in Folge von beschiedenen Ann·ägen 

• einer Anpassung derErlösober~renze nach Maßgabe des§ 5 AR.egV. 

• einer nicht Z\lllmtbaren Hätte _gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

• d11t!s gt!nehmiglt!n Kapi1alkos1~rnufsdtlags nach Maßgal.Jt: dt:s § 10a ARegV 

gewälllt werden. 

Himichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze ist gemäß § 8 AReg\' die Ändernng de~ 

Verbrauche1preisgesamtindexe~ zu be1iick!>ichtig.en. 

Eine Anpassung der kalcndc1jährlichcn Erlösobcrgrcnzc nach§ 4 Abs. 5 ARegV (Qualitätselement) war 

für das Jahr 2021 nicht relevant 

Er:,ielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. l ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der vom Netzben-eibe1 unter 

Bc1iicksichtigung der tatsächlichen Mcngcncnn.vickhmg erzielbaren Erlöse im Rcgulicnmgskonto zu 

erfa~sen. Die erzielbaren Erlöse e11nirreln sich als Prndukt der tatsächlich imjeweiligen Jahr realisie1ten 

Absatmtdlgt!n uud dt!u zuvor im R<'lhmt!n der Vt!1probU11g::.n:chuuug gemäß§ 16 Ga::.NEV t!nui11eltt!11 

Fntgelten. 
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Diese werden in der Gewinn- m1d Vcrlustreclmung des jeweiligen Geschäftsjahres durch die 

Umsatzerlö&e Aus Netzentgelten abgebildet. Im Rahmen der Enninltu1g der erzielbaren Erlöse hat die 

Bescl1lussk.auuner c.faher g111udsä121id1 auf die Umsatze1'1ös~ I1JI0l'.k.geg1iifeu. Hierbei winJ auf dfr 

Umslltzerlöse au~ Netzentgelten Gas abgestellt. wohei trnchrrägliche K011·ekt11ren b7W 

Ed&:11lindernnge11 beispielswoe>ise im Zusa11une11hang mit Rückstellungsbildungen nicht zu 

be1iicksichtige11 sind. Die Beschlusskammer gdlt davon aus. d:iss der Netzbe,treiber denuiige 

llmsatzerlöskon-ek.-mren vollständig angezeigt hat. 

2.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 

Nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 A.RegV erfolgt eint> Anpassung der kalenilerjährlichen Erlösohergrenze jeweils 

zum 1. Januar eines Kalende1jahres bei einer Ändemng von daue1\1att llicht beeintlussbaren 

Kosrenameilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV /.erforderliche Inampmdmalune vorgelagener 

Netzebenen) auf Basi& des Kalende1jahres. auf das die Erlösobergrenze Allwendllllg finden soll. Die 

diesbezüglich in den1 jeweiligen Erlösobergrenz:erualu- enthaltenen Ansätze sind den in diesem 

Kalende1jahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüberzustellen. Die so emrittelte Differenz ist im 

Regulienmgskonto&aldo gemäß s5 Abs. I S. 2 ARegV zu beriicksichrigen. Kosrenbestandreile der 

Biogas- sowie der Marktraumumsrellungsumlage köunen ebenfalls Bestandteil dieser Differenz sein. 

Die in der Erlösobergrenze enthaltenen bz,.v. tat15ächlich enrstandenen Ko&renansätze für die 

erforderlich~ Inanspmchnahmc vorgelagcncr Netzebenen beziehen sich lediglich auf die originäre 

vorµelagene Netznutzung von vorgelage11en Netzberreibem. Kosten für vereinba1te Lastflusszusagen 

ud~1 fiir Speid1emutzlmg~n si11d uidll Bestandteil d~r ~rfonl~rlid1e11 Ina11sprudlllal1111e vorgdagerl~r 

Netmntzung. 

2.3 Differenz aus volatilen Kodenanteilelll 

Nach§ 4 Abs. 3 Nr. 3 ARcgV clfolgt eine Anpassung der kalcndcijährlichen Erlösobergrenzc jeweils 

zum 1. Januar eines Kalende1jahres bei einer Ändernng von Kosten nach &11 Abs. 5 ARegV (volatile 

Kos1~11c1rndl~ fur c.ti~ Besd1aifung vo11 Trdb~n~rgi~J auf Basii. et~:, Kalem.l~1jahr~s. auf c.l.a::; die 

Erl~ohergren7e Anwend11ng finden ,oll. 

üemäH der .Festlegung BK9-14.'6()6 gelten Kosten :für Lasttlusszusagen als volatile Kostenanteile i.S.d 

§ 11 Abs. 5 AReg\'. Gemäß der Festlegung BK9-20/606-1 bis BK9-20/606-5 (KOKOS) gelten 

Energiekosten für die Stickstoffgewinnung zum Zwecke der Konvenierung von H-Gas nach L-Ga5 ab 

dem 01.01.2021 als volatile Ko~tenanreile i.S.d § 11 Abs. 5 ARegV. Gemäß Festlegung BK9-22;G0G-l 

bis BK9-22'606-5 (VOLKER) gelten ab dem 01.01.2021 Kosten für ver&chiedene Aspekte des 

Erdgastranspons als volatile Kostenanteile i.S.d s LI Abs. 5 ARegV. 



Der im Jahr 202.1 enthaltene A.nsaiz der volatilen Kostcnanteik ist den tatsächlich entstandenen Ko5ten 

des Jahres 2021 gegenüberzustellen. Die so ennittelte Differenz ist im Regulienmgskontosaldo gemäß 

§ 5 Abs. 1 S . .Z ARt!gV zu Ut!Illcksichtigt!u. 

2.4 Differenz ans Koo;;ten fü11• Messnn2 und !.\fe.s:~.stellermbetrieb 

Gemäß § 5 Abs. l S. 3 ARegY wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das Kalende1jahr bei 

effizienter Leisnmgserbringung entstehendenKost~n des Messstellenbetriebs. zu dem auch die ~fessung 

gehö11. und den in der Erlösobergrenze diesbeziiglicl1 enthaltenen Ansätzen in das Reguliernngskonto 

einbezogen, soweir diese Differenz durch Ändenmgen der Zahl der Anschlussnutzer. bei denen 

Mes~stellenhetrieh dnrch den Net?heh·eiher durchgeführt wir<l. vernrsacht wird nnd soweit es sich nichr 

um Kosten für den Messsrellenbetrieb v0n modernen Me:;seimichlllllgen und intelligenten 

Messsystemen im Sinne des Messstellenbet1i.ebsgesetzes h:mdelt. 

2.5 Differenz ~lUS Erlösen YOD Baukostc-nzuscib.üsscn und 

N etzanschlusskostenbeiträgen 

Gemäß der Regelung des § 5 Absatz 1 Satz 2 ARegV werden nach § 4 Absatz 3 Satz 1 N1.1J11mer 2 i. V. 

m. § 1l Absatz 2 Satz I Nununer 13 ,\RegV Baukostenzuschüsse und Netzanschlusskostenbeiträge auf 

Basis des Kalendetjahres. auf das die Erlösobergre112e Anwendung finden soll in der Erlösobergrenze 

eine~ Netzbetieibers be1ücksichtigt. Di~ die-.bezüglich in clem jeweilig~n Erlösobergrenzenjahr 

enthaltenen Ansätze sind den in diesem Kalende1jahr ratsächlich entstandenen Erlösen 

gegenüberzustellen. Die so crnrittdtc Differenz isr im Rcguliernngskontosaldo gemäß § 5 Abs. 1 S . .: 

ARegV zu be1iicksichtigen. 

Iusuft!lll wird llk Diffür~uz aus dfü latsäd1Jidm1 11ad1 § 9 Al.Js.2 GasNEY ~illlli"lldlt!H und Jeu in dt!r 

F.rlösohergrenze enth>iltenen Frlösen m1s der Auflösung von Hankostt"II7nschiissen un<l 

Netzanschlmskosrenbein·ägen in der .t::nnittlung des Regubenmgskomosaldos be1iicksicbtigt. 

2.6 Differenz aus dem Kapitalkostenaufschlag 20?1 nacl1 § ll.Oa ARegV 

Gemäß§ 5 Abs. la ARegV enni.nelt de1Netzben·eibe-rbis zum 31.12. des Jahres. das dem Kalende1jalll 

folg1, für das <.kr Kapitalkosc~naufsdtlag gt!nt!h11rig1 ww·dt!. di~ Diff~r~ut. aus d~m g~uduuigtt!n 

Kapitalkostenanfächlag nach § 10a ARegV un<l rlt.'m Kapitallrn,tenanfächlag. wie er sich hr;c>i rler 

He1iicksichtigung der tatsächlich entstandenen Kapitalkosten ergibt. 
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3 Bestimmung der Jahresdiffrrenz 2021 

3.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren :Erlösen 2021 

3.1.1 Zulih:.i~~ Erlö:.~ 2021 

Fine cietaillie11e Anfgliedemng cier F.rlö!-obergr,mze 1021 in die einze'lnen Re!-rnuriteile <ler 

Erlösobergrenzentcnmel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_ EOG _ 1. Die aus Sicht der 

Bc&chlns5karnmcr kom.·k.-t angepasste Erlösobergrcnze wird in der .\.nlage R2_EOG_ 1 Zelle G84 

dari?estellt. Die Abiinde.i1.mgen der kalenderjährliclten Erlösober~renze iremäß § 26 Abs. 2 ARei?V 
wekhe mit Aktellleicheu BK9-19,'8012-7127-NÜl 6. BK9-~0/8012-8185-NÜ17 . BK9-20/0l 53-

S012-NÜ19 m1d BK9-19/8012-2129-NÜ20, fe~tgelegt worden sind. sind in den in Anlage R2_EOG_l 

Spalte l angegebenen Hetiägen bertick&ichtigt. 

ZLllll O 1.01.2021 wunk mil Ak.1~1udi.:h~11 BK9-2 1.'8012-81 S 7 -NO.: 1 die kt1l~nde1jilllflid1t! 
Erl~obergr~nze gemäß § 26 Ahs. 2 / Abs. 1-5 ARegV abgefüuie11. In den in Anlage R2_EOG_ 1 

Spalte G angegebenen Beträgen ist diese Abändernng be1iick&ichtigt. 

Die vom Nerzbetreiber angegebenen Netzobergange ohne Antrag gern. f26 ARegV in Höhe von 

- sind zu hirzen, da eine Be1ücksichtigllllg in der Bestinlllmng der Erlösobergrenze 2020 

bereits be1iicksicbtigt ist . 

. .\ndrrungrn dt'li \'erl>raurhrrprri!lgrrnmtindrxes uarll § 8 A.Kt>gV (§ -1 Abs. 3 s. 1 ~•·· 1 ARt>g\') 

Hinsichtlich der .1\npassWig der Erlösobergrenze für das Kalende11iahr 2021 ist die ß.nderung des 
Verbrnuche1preisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen (vgl. hierzu Anlage R2_EOG_l 

B12 u11d Zeile 61). 

Anpassung nach l\Iaßgabt' drs § rna ARegY (Kapita1Ikostt'nauf,d1Iag) (§ 4 Al>.). -1 s. 1 

~r.la ARrg\!) 

Sofern rlit> Frlösobergren7e nach Maßg~he rles § 10a ARegV (KapitaUm;.tenanfächlag) (§ 4 Abs. 4 S. 1 

Nr. l a ARegV) angepasst wmde. ist dies in der Anlage R1_EOv_ l v 68 dargestellt . 

•.\ndrrungrn ,·011 fl:mrrhaft uirllt l>t't'inßus,1Jarn1:1 Kostt>uantt'ilt'n nacll § 11 AIJs. 2 s. 1 1Ji1.. 3 

ARt>g\' (§ 4 Ab~. 3 S. 11\'1·. 2 ARt>g\7) 
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Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § ~8 Nr. 1 ARegV hat ~r Netzbetreiber der 

Be5chlu$skammer für das Kalende1jahr 202 l Angaben himichtlich der AnpassWig der 
kalt:nd~1jährlid1e11 Erlösouergreruen m1d1 § 4 Abs. 3 ARt'gV ::.owie Jer den jewdligeu Anpassungen 
7ngnmdeliegenrlen Ämiemugen vnn d:merlrnft nicht heeinflus!':h~ren Knsrernmteilen nach § 4 Abs. 3 

S . l Nr. 2 ARegV gemacht. 

Folgende Anpassungen des Netzben-eibers zum ol .O1.2021 waren aus Sichr der BeschlusskauWier nicht 

anerkenmmgsfähig: 

Tm Rahmen der EOG-Fesr]egnng für die drit1e Regnhemngsperinde sinn 111 rler Anlage A2_KKA.b des 

1:UG-Tools die im Kapltalkostena·bzug enthaltenen und damit abgeschmolzenen tremdkapitalzinsen als 

d::merhaft nicht beeinflussbare Kostenpositiouen ausgewiesen worden. Die do11 ausgewiesenen Beträge 

sind entsprechend im jeweiligen Jahr im Rahmen der .Anpassung der EOG bei den Personalzusatzkosten 
zu be1iicksichti~en. Für das Jahr 2021 sind - m berticksichtigen. 

Anpassmag aufgrund dun ukht zmnutbarcu Hät·tc gemäß § -1 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARcgY 

Eine Anpassung de1 fostg;elegten kslende1jährliche11 Erlösoberg:renzen aufgn.md von § 4 Abs. 4 S. l 

Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

3.1.2 Erzielbare Erlöse 2021 

Nach P1iifung der vom Netzhen·eiber mitgeteilten Daten durch die Beschh15ska1111uer ergeben sich für 

das .Tahr 2021 die in Alllage R3_Erzielbare Erlöse dargesrellten e1zielbaren Erlöse. 

In der Stellungnahme vom 24.03.2026 teilte die Antragstellerin mit, das~ e~ .~ich bei den 

Hinzureclmungen von -·mn Rückstelhmgen für Lieferanteninsolvenzen handle. die im 
Reguliernngskonto aus den Umsatzerlösen am, Netzentgelten zu bereinigen sind. da 

Rüd:stellungsbildungen nicht zu berücksichtigen sind. Die Be~chlmskammer h~t daher die von der 

Antragstellerin vorgenonm1ene Hinzure<:hnung in Höhe von - 1 I der Position 1.1. l 

Ausspciscpunktc ohne Leistungsmessung anerkannt. 

3.2 Differenz aus Yorgelagerten Netzkosten 2021 

Uie Differenz aus vorgelagenen Netzkosten ist in der Anlage Rl_Uifferenz Leilen 6 und 7 dargesteUt. 



3.3 Diff~•·~nz uus , ,ofatilt>n Ko~t~mmteil~u. 2021 

Da die Festlegung BK9-22/606-1 bü, BK9-22/606-5 {VOLKER) ero;t nach der Möglichkeit zur 

Anpn&sung der Erlösobergrenzc 2021 gern. § 4 Abs. 3 S. l Nr. 3 ,\Reg\.' in Kraft getreten ist, hat die 

Bescblns~kammer. mangels VQrliegen von Planwenen. den ißasis_iahrwe11 fo11gescluieben. Dieser im 
Jahr 2021 ,mg~~etzle Wett für di~ volatilen Kostenanteile gem. lle1 Fe~tleguug \'OLKER wiitl Jeu 

rnts.iichlich entstimdenen Koste11 des J.Ahre~ 2021 gegeniihergestelh. 

Der NetzbetreibeI gibt für das Basisjalu· volatile Kosten in Höhe von insgesamt - an. Davon 

wird ein Teil als ve1w;ilmngsbedingteI Betriebsverbrauch in Höhe von - ausgewiesen. Die 

Po„ition ist nicht anmerkenuen. d.A uicht n.Achvoll7iehhar ist. oh es sich hierhei nm :mpassnngsf::ihig.e 

volatile Kosren handelt. Eine Küizung in Höhe von-wnrde vorgenommeu1. 

lJeI Netzben-eiber gibt füI das Jahr 2021 volatile Kosten in Höhe von insge.~amt - an. Davon 

wird ein Teil als ve1wc1ltungsbedingter Betriebsv~rbrnueh in Höhe von - ausgewiesen. Die 

Position ist nicht anzuerkennen. da nicht nachvollziehbar ist. ob es sich hierbei um anpassm1gsfähige 

volatile Ko:;rcn handelt. Eine Kürnmg in Höhe von-v.-1:1rde vorgc:o.om.mcn. 

Die Antragstellerin hm in der Stellung:rnihme vom 24.03.:!026 mitgeteilt. das;; der als 

wrwalnmgsbedin1?te Betriebsverbrauch ausgewiesene Kostenanreil als volatile Kosren anerkannt 

werden sdlte, da dieser durch el(tern~ Preü.entwicklung.~u und clie Euerg.iekli~e der Jahre 2021 bi!> 2023 

maßgeblich beeinflmst worden sei. 

Die Beschlmskammer kann den ve1walnmgsbedingten Betriebsverbrauch der Avacon Netz GmbH für 

die BenielJs~elJäude uid11 als vulalile Kosten ue1fü.:k.sid11igeu. Gi.!m. § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV lam1 

lediglich <lie Differenz zwischen <len im jeweiligen Kalenrle1jah1· entstandenen Kosten n.Ach § 11 Ahs.Atz 

5. soweit dies in einer .Festlegung nach § 32 Absatz l Nummer 4a vorgesehen ist. und den in der 

Erlösober!:!renze diesbezüglich enth:dtenen Ansützeu berüeksielltig.t werden. 

Die Regelungen gemäß§ 11 Abc;_ 5 ARegV und ent:;precl1ende Festlegungen. insb. die hier in Bezug 

genonnnene Festlegung BK9-2~/606-1 bis BK9-22/606-5 (VOLKER), sehen keine Einbeziehung von 

vcrwnlnmgsbedingtcm Betl'iebsvcrbrnueh vor. sondern konzentrieren sich nnssehlicßlieh auf 

anpassun!):sföhige volatile Kosten wie z.B. Kosten für die Beschafft.111g von Energie zum Zwecke der 

Vo1wänmmg von Gas im Zusa11U11euhaug. mit der Gasiliuckre,gd1111,g. Eiue A11erkelllmug. dt:~ 

ve1w.A]nmgsbedingten Betriehsverhnmchs als vnlatile Kost~1 ist <laher nicht möglich. 

Die Bereclmtmg des Differenzbetrags aus volatilen Kostenanteilen wird in Anlage Rl_Differenz Zeilen 

1Ound 11 dargestellT. 
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3.4 Diffe1·e11z aus Ko'Sten ffü· 1"1essung urnd t\fl'sI~steUe,mbe'lrrieb 20.?1 

Der Netzberreiber liat für das Kalende1Jahr 2021 die Kostenverändernng für Messung bzw. den 

Messstclknbctricb gem.tiß § 5 Abs l S. 3 ARcgV iibcnnittdt. Diese Wc11c werden in der Anlage 

Rl Differenz Zeile 12 dargestellt. 

3.5 Differenz aus Kapitalkostenaufsch]ag 21l21 

Der vom Net?het:reiher heimtragte Kapitalkostenanfachlag auf die Frlfü-ohergren7e für Kapitalkosten. 

die aufgnmd von nach dem Basisjahr getätigten Investitionen in den Bestand befliebsnotwendiger 

Anlage~üer entstehen. wlU'de genehmigt. 

Die Differenz nm dem genehmigten Kapitalkostenaufschlng und dem Kapitalkostenaufschla~ nach § 

l0a ARegV. wie er sich bei der Be1iicksichti_gU11g der tatsächlich emsrandenen Kapitalkosten ergibt. ist 

.i.11 der Anlage Rl Zeilen 15 und 16 dargeslellt. 

Die Verzinswigsbasis ergibt sich nach § IOa Abs.~ ARegV am, den lk:alk."l.1latorisd1en Restbuchwenen 

der berüchichtigung:sfähigen Anlagen bewe11et zu historischen .AK/HK nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 

GasNEV. Anzusetzen ist dabei der Mittelwe11 aus Jal.uesanfängs- und Jabresendbest,md. Ausgenommen 

hiervon sind Gnmdstückc und Aulagen im Bau. da diese - anders als die .·om Bundesgerichtshof 

adressienen Anlap;en - nicht abgesdnieben werden. Diese Vor~ehensweise sreht nach Auffassung des 

OLG Düssddorfiu Eiuklaug uJ..it den Vorgabt!n de~ § 10a ARegV i.V.m. § 7 Ga~NEV: der Am;atz ei-111:::, 

Jahresanfangsbestands von Null im Rahmen der Mittelwenbildung begegnete keinen richte11lichen 

Bedenken (vgl. OLG Dfü,seldorf. Beschlm,s vom 07.ll3.2019. VI-3 Kart 166/ l 7 [V]. S. 45ff.). 

Von den enninelten Restbuchwenen in Abzug gebracht werden die Minelwene des Jahresanfangs- und 

.fahresenrlhestands der Restwe11e der Netz~nschlusskostenheiträg:e (NA.K} und der Baukostenznschüsse 

(BKZ) gem. § 7 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 GasNEV. die die Ann-agstelle1ill im relevanten Zeitraum hinsichtlich 

der be1ücksichti~mgsfäl..J..igen Anlagengüter erhalt~n hat. Der BGH hat diese Vorgehensweise bestätigt 

(vgl. BGH Beseht. V. 05.05.2020. AZ EnVR 59/19 S. 24 ff.). 

Hiernu:i ergibt sich für die Ennittlung der kalkulatori$chen Verzinstmgsbasis folgende Fonnel: 

Kalk. Verzinsungsbasis = Restbuchwene Anfagen- (Restwene NAK + Restweite BKZ) 

Die zugnu1de gelegten Restwerte sind der Alllage R5_KK.Au(_SAV zu entnehmen. 

Für den kalknlat01ischen Eigenkapitalzins;;atz ist gemäß§ 10a Abs. 7 S . .2 ARegV der nach§ 7 Abs. 6 

GasNEV im Basisjahr und damir der für die jeweilige Reguliemngsperiode geltende Zinssatz für 
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NcuanJangcn anzusetzen (vgl. ßGII ßcschlüss~ vom 05.05.2020. INVR 26/19. S. 16 ff. und EnVR 

59/19, S. l 5 ff) 

Die Be~cblusskaimner 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschlms vom 05.10.2016. tmter dem 
Akte112eicheu BK4-16/l6l. für die Dauer der mitten Reguliemngspe1iode den Eigeukapitalzinssatz für 

d~ll Alll~il <.1~s .t::ig~nkapilals. <.1~r di~ .t.ug~lass~Il~ .t::ig~11k:tpilalquol~ llidll ülJ~nt~tgl. fül N~uanlag~u 

auf 6.91 % nach Gewerbesteuer und vor Körpersclrnftsteuer festgelegt. 

Die Höhe des FK-Zinses bestimmt sich gem. § 10a Abs. 7 S. 3 ARegV nach§ 7 Abs. 7 Gas~V. Es ist 

auch i.J1soweit der im Basisjahr für die Berechnung der Erlösobergrenzen der näd1sten 

Regulienmgsperiode geltende Zinssatz anzuwenden. Dieser b,eträgt in der dritten Regulienmgspe1iode 

3.03%. 

Uer anzuwendende Miscbzinssatz berechnet sich wie tolgt: 6.91 ~-·o x 0.4 + 3,03 % x 0.6 =4.5!Q %. Uer 
gewichtete J.\fischzins beträgt damit ,·1.58 %. 

3.6 Differenz aus Erlösen aull. der Auflösung von Bau.ko~tenzttsclh.üs.ll.en und 

Netzanschlusskostenbeit1·ägen 2021 

Die Dirterenz aus de11 tatsächlichen nach § 9 Ab:i.2 GasNEV enninelten m1d den in der Erlösobergre112e 
enthaltenen Erlösen am. der .\.utlösung von B:mkos1enzuschüssen und N etzanscWussbeiträgen ist in der 

Anlage R 1 . Differenz Zeilen 13 und 14 dargestellt. 

4 Berechnung des Regulierungskonto~aldos und Bestimmung der 

Anpassungsbeträge 

Znr Beredmung des Reguliernngskontosaldos zum 31.12.2021 ist die Differe112 des Jahres 2021 (vgl. 
Anfage Rl_Differem. Zei]e E20) 7\1 he1iichichtigen. niese ist gemäß§ .:; Abs. 2 ARegV zu verzin~en. 

Der Regulienmgskontoo;aldo ist in der Zelle E32 angegeben. 

Aus dem berechneten Reguli!!nmgskontosaldo wird gemäß§ .'i Abs. 3 AKegV eine dreijährige Annuitär 
berechnet. Die Höhe der Annuität ist in Zelle C39-E39 angegeben. 
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1

Berechnung des Diffe.-enzbetrages gem. § 5 Abs. 1 ARegV für das Kalenderjahr 2021 

Beschrfibun lnhal: 2021 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Erlosobergrenze gern.aß § 4 ARegV 

Ermrderlid"•e •I ~an.~pruc-hfiah•1ne ·wr.;iela.c,1:1rn;r 
Ne;tzetenen gem:!lß § 11 Ab.s. 2 Satz 1 'Nr. 4 
ARegV 

Volatil;; K1;,stefla11teile gemäß 
§ 11 Al>s. 5 ARegV 

Kostenver.inderung l'llessung1Messste1tenbetr1eb 

Aw•ffö'Slung Baukoste1m1schüsse gemäß 
§ 11 .l\il>s. 2 S..tlL l NI. 13 ARey'I 

Kap,talkostenaufscht.Jg nJch § 1Oa /\RegV 

ge111eh1n19ten •l11v~11uom,,maF.,nalhmet1 n\l~h § 2:3 
AR~gV 

Sonstiges 

nac;h § ! ARegv zulass.ge 
139.250. 743,65t:rlose 

1alsiichlich enlsilanaene 
Ko!ilen 

in C0G entllaltene 
::..noätz,;, 
lats;ichlith enlgllan,:iene 
Ko!>ten 
in t:UG enmattene 
>\nsJtz,;. 
liei effizient1:1r L;;,istu11g~rt111ngung ~nt;;-1ehtild<' 
Koslen~erii111ePJng 
tats.:ichlich ents~anaene 
E1lo:se 
in EOC .;ontllaltcno 
o,rn;..1tze 
1.itsa1chlich ent6landene 
Kosten 
in t:.OG entoaltene 
Ans:~tz,;. 
tat@thllch en!Stcindene 
Ko&len 
in EOG enthaltene 
l\nsätze 

S:ildo .:?us Einzeldifferenzen (Mehr!rlose) 

llliltl.-.C.llitkllJlllt&O:.. btt!M..... 

in~ _ a sA rigs- nd E eSt,:j 

1 g ng nt s l z · 1. .2 l 
'/erz Slllng iür i!ie zwei Folgeja11r 

9114 
Aopassuogsbetra.g S1 
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Avacon ~Jetz GmbH Betriebsnummer 12010462 

R2_1 Nachrechnung der angepassten Erlösobergrenze durch die Bundesneuagentur für das Kalenderjahr 2021 

Dllrn• Mtgdff__. 

/erfa~ronsoYI Re-gelvetfah'en 

4usgangsriYeau gen~i!ß § eAbi. 1 AReQ·! 147.409.489.61 1! 

8'i~ie}"J-ir [tJ :?01S 

5'fizienz\.,..n [E"11J 96;5% 

S.Jpereff\j.e1~rt [~E'I/] D.DD'll, 

{erbP'lut:l"temre~~~.:i noc:h ~ ~ :.R~\ · ce,~ J~ 2C1 !: 
[VPIC] 

1)0 

(crbP.»Jc ho1Proi'!l~'lbni:ti,X ~ i d AR,,,g\: 001' J 'dhl'09 Zf?1'.lj, 
r1P11J 105,3 

--· II 
Jatir i.,•ert~IU-lgsf.«'.Mor MC'h 

§ :>.G-Äl'G. 1 ARcg,,1 jVj 
1Ver.eUungMettor noch 
§ 16 Abi! ZAR-,g'i/ 
r,l't.._'1,•I 

(.;en.ereller seldDralei 
ProdlRfo/(,;i\s1ai<1or 
nach1 ~-~RegV [PFJ 

2018 D,:l.l 0,4900'!. 

2019 0,4') 0,962'"-

:?oio 0,60 1,◄ 77:!'ll. 

W~1 D,BO 1,974f'tl, 

~0~2 1,00 2,474''11. 

rltalt. Alchtlllo10nftu,,lbaro Ko-eile'lacl1 \ 11 Abo, 2 Al'egV 

gc t::lcho -a: · . 11 

~ell'iebsslelem I r. ·J) 

ertordecfiche IAora,prudMlahme·.,orge~enerNecebenen iNr. 4J 

genehmiglo 1nve.'1ioomn1"""""""'" nacll ~ 23 •Reg/ (Nr. 6) 

l\nieten M lif' Frti,5EII ~t~ MJIP...w.h~n AiMf, ~bam von ~-.s·Jer.!.ORJt~ben. cf~ E'iii$1' 

Wrt.~r1en \f-erfut.r<ens.r'!'glJ!ierun~ un'tEri~J"11 
us eme,r, "ef'tflntac1w.r1 ~rahr:en ote~dl: tJ&uerha n bee11 Tfl~'!..mare 
·.oß,eMnt.,.. ,ome ..,.geoeg-N-l 

.-1, K--• lltlC~ § 11 Abs, 5 ARegV 

llosren fur 1:!fe 6NCM11ooJ von ilretbenerv,e 

Kosten für LMtflussz~ l)fJer-

Energieto-Jren liJr die Sticl<..toffg.,.;nn"ng rum Zwocl.e oer 
·nnv. ~n, ~on H-('3.'t mth 1.cT)"I 

Kosten für ,,~meder,e &.s-~ des ~rO}'iSSfraf'lSpor1s al-~vola181e 
l\.oeton&ntcilre i :~.d. •, 1 A,l,s. S ,iiR:o V 

IVerlo --jall• Kos:rn 

D.tuerhatt nicht beeinftu~$bare Ko$t?n fC..\dnb 

Oitferenz mr vohttlen Kostenantelle (VKt - ,,,cJ) 
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Avacon ~Jetz GmbH Betriebsmimmer 12010462 

f8eelnt„s!i!Mlrer r.o!lwntdt f~J 

:N\cl,tabgcb,uterbe<il'lftussbarer Kooi?llan1ell 

INlchtiabgellauterbe-elllftllS'lbarrr Koiten'anteil 

,Effizi en::tHJn,s 

vtn'ellller EfflzleNbonus 

3"iiNrlkhov4rillRrgo..,na ~lclhl beolnltossbarer 1•1g1• .-chi 
atigelbaorten be.eln1'111SSJlareA lost~a)lle_ll 

~.......p:Ä.gc 

li..u ·ierter ·relleirse · ~31 r~rOClu l'll'läts t / cn 9 ,i; 

rbrc1uch!lrp e;:~ esarnt;ndex11. öö_11k · · ~ 

M rtlc eK n e e ,nb +l ·• 1 d •PF 

!zo-umd Absdll,0, auf dieE.rtiaci..-grenzena<~-§ 19ARegV 

Kalorrderjiibnicho Erlö8ober _re 

Plal - PF, 

Q 

E 

10000 

0,0197 

105,30 

1,0~ 

1.()333 

0-V, 

e, 

l""l'll>lkoe.CEna.,,.ctlag nach§ ·1oa ARegV 
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Avacon Netz GmbH Betriebsnummer 12010462 

Zusammensetzung der 1erzielbaren Erlöse für das Kalenderiahr 2021 

1.1 Umsatzerlöse aus Netzentgelten Gas 

1.1.1 Ausspeisepunkte ohne Leistungsmessung 
1 .1 .2 Ausspeisepu nkte m it Leistungmessung 

1.1.3 Messung 
1.1.4 Messstellenbetrieb 
1.1.5 Gesondertes Netzentgelt gemäß§ 20 Abs. 2 GasNEV 

1.1.6 Vertragsstrafen 
1.1.7 Umsatzerlöse gemäß§ 3 KAV i.V.m. § 18 GasNEV 

1.1.8 Unterbrechbare und unterjährige Verträge 
1.1.9 Weitere Erlöse 
1.1.1 O Konzessionsabgaben 

= Erzielte Erlöse (1.1 abzgl. 1.1.10) 
+ Unterverprobung 

= Erzielbare Erlöse 
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